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Wegweisungsvollzug  
ab Bundesasylzentrum

Faktenblatt zur Neustrukturierung Asyl
—9

Ausreisegespräch 

Die Neustrukturierung des Asylbereichs behält 
die bisher bewährte Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen im Wegweisungsvollzug bei. 
Neu wird auf Verordnungsstufe (nVVWAL)1 aller-
dings der Grundsatz geregelt, dass im Rahmen des 
Wegweisungsvollzugs mindestens ein Ausreisege-
spräch durchgeführt werden muss, für welches je 
nach Fallkonstellation entweder das SEM oder der 
Kanton zuständig ist. Die Zuständigkeiten sind wie 
folgt geregelt:  

• Bei Personen im Dublin-Verfahren führt der Stand-
ortkanton ein Ausreisegespräch nach Eröffnung 
der Wegweisungsverfügung (Dublin-NEE) durch. 
Mit der Zustimmung des Kantons kann das SEM das 
Ausreisegespräch führen. Ist aufgrund des Verhal-
tens einer Person von einer erheblichen Untertau-
chensgefahr auszugehen, soll das Ausreisegespräch 
unmittelbar im Anschluss an die Entscheideröff-
nung erfolgen. Signalisiert die betroffene Person 
im Gespräch keine Kooperation und sind die Vor-
aussetzungen von Art. 76a AuG erfüllt, kann eine 
direkte Haftanordnung verfügt werden. In diesen 
Fällen ordnet der Standortkanton des betroffenen 
Bundesasylzentrums die Haft an. 

• Bei Personen im beschleunigten Verfahren führt 
das SEM das erste Ausreisegespräch unmittelbar 
nach Eröffnung der Wegweisungsverfügung 
durch. Mit der Zustimmung des SEM kann die zu-
ständige kantonale Behörde das Ausreisegespräch 
führen. Weitere Ausreisegespräche können nach 
Eintritt der Rechtskraft der Wegweisungsverfü-
gung geführt werden. Wird ein weiteres Ausreise-
gespräch durchgeführt, kann dieses durch den 
Kanton im Bundesasylzentrum oder an einer 
anderen geeigneten Örtlichkeit durchgeführt 
werden. Gegenstand des zweiten Ausreisege-
sprächs bildet insbesondere die An ordnung von 
Zwangsmassnahmen.

Zuständigkeit für Wegweisungsvollzug  

Der Standortkanton eines Zentrums des Bundes 
ist für den Vollzug von Wegweisungen zuständig, 
die im Rahmen des beschleunigten Verfahrens 
oder des Dublin-Verfahrens verfügt wurden (Art. 
46 Abs. 1bis n AsylG). Von diesem Grundsatz soll nur 
abgewichen werden können, wenn besondere Um-
stände vorliegen. Diese werden auf Verordnungs-
stufe abschliessend geregelt. Liegt ein besonderer 
Umstand vor, bezeichnet das SEM vor Eröffnung 
der Wegweisungsverfügung anstelle des Stand-
ortkantons einen anderen Vollzugskanton (Art. 45 
Abs. 1 lit. f AsylG). Der Wechsel des Vollzugskantons 
zu einem späteren Zeitpunkt (nach Eröffnung der 
Wegweisungsverfügung) ist ausgeschlossen. Der 
Bundesrat kann die Ausnahmen von diesem Grund-
satz auf Verordnungsstufe regeln. 

Herausgegeben
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—
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Stand: Oktober 2018

1 Vgl. Art. 2a nVVWAL
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Der Standortkanton kann die Kompensations-
leistungen nicht voll ausschöpfen;  
Zuständigkeitswechsel (Art. 34 Abs. 2 nAsylV 1)

Die Zuweisung von Personen auf die Kantone 
erfolgt bevölkerungsproportional (vgl. Art. 21 Abs. 2 
und 3 nAsylV 1). Werden einem Kanton gestützt 
auf diesen Verteilschlüssel nur wenige Personen 
zugewiesen und handelt es sich um einen Standort-
kanton eines grösseren Zentrums des Bundes, so 
kann es vorkommen, dass dieser Kanton die ihm 
gewährte Reduktion für besondere Leistungen als 
Standortkanton (= Reduktion von Zuweisungen von 
Personen im erweiterten Verfahren, vgl. Art. 21 Abs. 5 
nAsylV 1) nicht vollumfänglich ausschöpfen kann. 
Aus Gründen der Fairness kann die Zuständigkeit  
für die Vollzugsaufgaben in einer solchen Konstella-
tion in dem Umfang an einen oder mehrere Kan-
tone in der Asylregion übertragen werden, in dem 
der Standortkanton die ihm gewährte Reduktion 
für besondere Leistungen nicht ausschöpfen kann. 
Dabei kann es sich auch um eine zeitlich unbefristete 
Ausnahmeregelung handeln. 

Grundlage für die Festlegung eines anderen Voll-
zugskantons durch das SEM bildet eine Vereinbarung 
zwischen den betroffenen Kantonen einer Asylregion 
bei Vorliegen einer Ausnahme nach Art. 34 Abs. 2 
nAsylV 1. Das SEM wird diesbezüglich erst tätig, wenn 
eine entsprechende Vereinbarung vorliegt und die 
anderen Kantone der betroffenen Asylregion darüber 
informiert wurden und damit einverstanden sind.  
Der Kanton, der neu für den Wegweisungsvollzug 
zuständig ist, informiert das SEM über den Inhalt  
der Vereinbarung. 

Überlastung des Standortkantons im Vollzugsbe-
reich; Unterstützung durch andere Kantone ohne 
Zuständigkeitswechsel (Art. 34a nAsylV 1)  

Wie erwähnt, können die Kantone unter sich 
vereinbaren, dass sie den Standortkanton eines 
Zentrums des Bundes im Vollzugsbereich mit 
personellen oder organisatorischen Massnahmen 
unterstützen. Damit kann verhindert werden, dass 
der Standortkanton im Vergleich zu den übrigen 
Kantonen einer Region über einen längeren Zeit-
raum überdurchschnittlich stark belastet ist und 
seine Vollzugsaufgaben nicht mehr wahrnehmen 
kann. Eine überdurchschnittliche Belastung ist bei 
einer konstant hohen Zahl von Wegweisungsvoll-
zügen gegeben. Im Unterschied zur Ausnahme ge-
mäss Art. 34 Abs. 2 nAsylV 1 (Kompensation) führen 
diese kantonalen Absprachen jedoch nicht zu einem 
Zuständigkeitswechsel beim Wegweisungsvollzug. 
Der Standortkanton eines Zentrums des Bundes 
bleibt somit weiterhin für den Wegweisungsvollzug 
zuständig. Die Entschädigung für die unterstützen-
den Kantone kann dabei monetär oder in Form 
einer Abtretung der Kompensation für besondere 
Leistungen nach Artikel 21 Absatz 5 nAsylV 1  
(= Reduktion von Personen im erweiterten Verfah-
ren) erfolgen. Soll die Entschädigung der unter-
stützenden Kantone durch eine Abtretung der 
Kompensation erfolgen, so melden die Kantone der 
Region dem SEM frühzeitig den Umfang und die 
Dauer dieser Abtretung. Die genauen Abläufe, ins-
besondere zur Abtretung der Kompensation, sollen 
auf Weisungsstufe konkretisiert werden. 

Besondere Umstände 
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